
Gemeinderat  Großdubrau Beschluss-Nr.  GR  51/09/2025

Beratungsfolge

Name  des

Ausschusses

bzw.  Gemeinderat

Sitzung  am TOP Ausschuss/Gemeinderat  hat

" empfohlen

" beschlossen

" zurück  verwiesen

öffentlich  /

nicht

öffentlich

Technischer  Ausschuss 11 .09.2025 4 empTohlen öffentlich

Gemeinderat 25.09.2025 9 beschlossen öffentlich

Beratung  und  Beschlussfassung  zum  Bebauungsplan,,Großdubrau-  Briesinger  Weg"

1.  Abwägung  Stellungnahmen  zum  Vorentwurfi.  d. F. vom  12.09.2023  .

Beschlusstext:

Der Gemeinderat  Großdubrau  hat auf  Grundlage  der  Beschlussempfehlung  des  Technischen

Ausschusses  vom  11.09.2025  sowie  der  heutigen  Beratung  die  während  der  öffentlichen  Auslegung

zum  Vorentwurf  des  BebauungspIans,,Großdubrau-Briesinger  Weg"in  der  Fassung  vom  12.09.2023

fristgemäß  vorgebrachten  Stellungnahmen  der  Öffentlichkeit  sowie  der  Behörden  und sonstigen

Träger  öffentlicher  Belange  und  der  Nachbargemeinden  geprüft  und  entsprechend  dem  füigefügten

Abwägungsprotokoll  vom  15.05.2025  gegeneinander  und  untereinander  gerecht  abgewogen.  Das

Ergebnis  der  Abwägung  ist im beigefügten  Abwägungsprotokoll  dargestellt,  welches  Bestandteil

dieses  Beschlusses  ist (Anlage  1 ).

Der Gemeinderat  beschließt  auf der  Grundlage  der  Beschlussempjehlung  des  Technischen

Ausschusses  vom  11.09.2025,  der  heutigen  Beratung  und  entsprechend  des  vorgenannten

Abwägungsprotokolls,  bestimmte  Hinweise  und  Anregungen  zu  berücksichtigen  und  in  den

Bebauungsplan  aufzunehmen.

Der  Bürgermeister  wird  beauftragt,  die Öffentlichkeit  sowie  die Behörden  undasonstigen  Träger

öffentlicher  Belange,  die  Stellungnahmen  abgegeben  haben,  vom  Abwägungsergebnis  unter  Angabe

der  Gründe  in Kenntnis  zu setzen,  spätestens  zum  Ende  des  BauleitpIanverfahrens.

GesetzIicheAnzahlderMitgIiederdesGemeinderates:  14+Bürgermeister

davon  anwesend:  13

Ja - Stimmen:  8

Nein  - Stimmen:  2

Stimmenthaltungen:  3

Bemerkungen:  Aufgrund  des  § 20 der  Sächsischen  Geme.indeordnung  war  kein  Mitglied  des
Gemeinderates  von  der  Beratung  und  Beschlussfassung
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Bearbeitungsvermerk:

veröffentlicht  am:  Ausgabe  Bautzen:

im Elektronischem  Amtsblatt  der  Gemeinde  Öroßdubrau  gemäß

Bekanntmachungssatzung  der  Gemeinde  Großdubrau  vom  22.03.2024


